
V. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer 
Tourismusabgabe 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1 Abs. 1 und 

10 Abs. 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) wird nach 
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2019 folgende Satzung erlassen: 

 
 

Artikel I 
 

Die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe wird wie folgt geändert:  
 

§ 6 
Höhe der Abgabe 

 
Die Abgabe wird als Jahresabgabe erhoben und beträgt in den jeweiligen Stufen: 

 

Stufe 1 13,10 € 

Stufe 2 26,20 € 

Stufe 3 65,51 € 

Stufe 4 131,02 € 

Stufe 5 196,53 € 

Stufe 6 353,75 € 

Stufe 7 497,87 € 

Stufe 8 733,70 € 

Stufe 9 982,64 € 

Stufe 10 1.270,88 € 

Stufe 11 1.677,03 € 

Stufe 12 2.122,49 € 

Stufe 13 2.803,79 € 

 
 

Artikel II 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
Ratzeburg, den  
 
Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister 
 
 
      (Siegel) 

 
( K o e c h ) 


